
 
PRESSEINFORMATION Europäischer Gewerkschaftsverband für den 

öffentlichen Dienst (EGÖD) 
 
ACHTUNG! Gesperrt bis zur offiziellen Veröffentlich ung der Kommission des 
Vorschlags über eine Richtlinie für grenzübergreife nde Gesundheitsdienste  
 
 

EGÖD-Antwort auf die Richtlinie der Europäischen 
Kommission für grenzübergreifende 

Gesundheitsdienstleistungen 
10 Argumente gegen die Pläne der Europäischen 

Kommission zum Gesundheitswesen 
 
HINWEIS FÜR DIE REDAKTEURE: In der Anlage finden Si e ebenfalls eine 
gemeinsame Erklärung der europäischen Sozialpartner  im Krankenhaussektor 
über die Pläne der Kommission . Diese Erklärung steht unter folgendem Link 
ebenfalls auf der EGÖD-Website zur Verfügung: http://www.epsu.org/a/3411   
 
Zitat: 
Die EGÖD-Generalsekretärin Carola Fischbach-Pyttel gab folgende Erklärung ab:  „Als 
anerkannte Sozialpartner im Krankenhaussektor ( www.epsu.org und www.hospeem.eu ) 
hoffen wir, dass diese Erklärung  (http://www.epsu.org/a/3411 ) die Europäische 
Kommission zu der Erkenntnis verhilft, dass eine qu alitativ hochwertige 
Gesundheitsversorgung innerhalb der EU auf der Grun dlage eines gleichberechtigten 
Zugangs zu diesen Leistungen für alle auf der Basis  des medizinisch Notwendigen 
beruht und nicht auf einem offenen Markt, in dem es  nur um Kosten und 
Zahlungsfähigkeit geht.”  
 
Die EGÖD-Mitglieder im Gesundheitssektor (die 3,5 M illionen Beschäftigte im 
Gesundheitswesen vertreten) haben folgende Standpun kte:  
 
1. Diese Richtlinie hat potenziell die Qualitäten e iner „Bolkestein-Richtlinie“ für das 

Gesundheitswesen   
Die Kommission wird ihre Vorschläge als konkrete Maßnahme zur Regulierung der 
Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit innerhalb eines Binnenmarktes für Gesundheit 
präsentieren. Dabei wird das Thema Gesundheit anscheinend in ähnlicher Weise 
betrachtet wie in früheren Entwürfen der Dienstleistungsrichtlinie.  

 
2. Bei dieser Richtlinie geht es NICHT nur um Patiente nmobilität   

Die Richtlinie befasst sich mit grenzübergreifenden Gesundheitsdienstleistungen, NICHT 
nur mit der Mobilität der Patienten. Die öffentlichen Erklärungen der Kommission zu der 
Richtlinie ignorieren beharrlich die Tatsache, dass diese Richtlinie sich neben der 
Patientenmobilität auch mit dem Recht befasst, Gesundheitsdienstleistungen 
grenzübergreifend zwischen  Mitgliedstaaten zu erbringen, und dass es ebenfalls um das 
Recht geht, einen Gesundheitsdienst in einem anderen Mitgliedsland zu gründen und 
sich als Gesundheitsfachkraft beruflich frei innerhalb der EU-Mitgliedstaaten zu bewegen.

http://www.epsu.org/a/3411
http://www.epsu.org/a/3411
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3. Die Richtlinie soll in erster Linie nicht den Pa tienten, sondern den privaten 

Erbringern von Gesundheitsdienstleistungen helfen   
Die Definition des Begriffs der grenzübergreifenden Gesundheitsdienstleistungen und 
besonders das Recht, Gesundheitsdienstleistungen zwischen den Mitgliedstaaten zu 
erbringen, führt zu Fragen im Hinblick auf Qualitätskontrolle, adäquate 
Sicherheitsüberwachung und transparente Befolgung vereinbarter Normen. Unter dem 
Strich soll es privaten Anbietern leichter gemacht werden, Gesundheitsdienstleistungen 
zu erbringen bei gleichzeitiger erschwerter Qualitätskontrolle.  
 

4. Irrtümer der Kommission auch bei der Patientenmo bilität   
Auf Befragung äußert nur 1% der PatientInnen den Wunsch, sich medizinisch im Ausland 
versorgen zu lassen. Die überwiegende Mehrheit der Patienten zieht eine hochwertige 
Gesundheitsversorgung in der vertrauten Umgebung und Sprache  vor, in der Nähe von 
Familie und Freunden. Was die Patientenmobilität betrifft, wird dieser Vorschlag nur 
denjenigen Personen nutzen, die über die finanziellen Mittel für Auslandsreisen und –
aufenthalte verfügen. 

 
5. Diese Richtlinie steht im Gegensatz zu den Vertr agsbestimmungen über die 

Gesundheit   
die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union den Reformvertrag 
(Lissabonner Vertrag) unterzeichnet haben. Die Grundrechtecharta wird in dem Vertrag 
ausdrücklich anerkannt. Im Artikel 35 der Charta (Gesundheitsschutz) heißt es:  
„Jede Person hat das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche 
Versorgung nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten. Bei der Festlegung und Durchführung aller Politiken und Maßnahmen 
der Union wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.“ 
Die Gesundheitsrichtlinie untergräbt diese Vertragsbestimmung. 

 
6. Die Kommission behauptet, dass die Richtlinie die G rundsätze der Universalität 

und der Solidarität berücksichtigt, hat jedoch selb st aktiv jede Möglichkeit 
blockiert, dass diese Grundsätze eingehalten werden .  
 
Im Richtlinienentwurf heißt es: 
„Bei der Sicherstellung der Einhaltung der Funktionsprinzipien müssen die Behörden der 
Mitgliedstaaten die gemeinsamen, übergeordneten Werte wie Universalität, Zugang zu 
hochwertiger Gesundheitsversorgung, Gleichheit und Solidarität respektieren , die 
inzwischen von den EU-Institutionen und von allen Mitgliedstaaten weitgehend als 
Wertekanon anerkannt werden, der für alle Gesundheitssysteme in Europa gilt”. 
(Präambel; Absatz 13, Entwurfsversion (Seite 33, Anlage)”. 
 
Das hört sich zwar beeindruckend an, die Kommission legt aber in keinem Punkt 
detaillierte Vorschläge vor, wie sichergestellt werden könnte, dass diese (fett gedruckten) 
Grundsätze Rechtsstatus erhalten. Es geht hier im Prinzip um die gleiche Debatte, die 
bereits über DAI/DAWI geführt wurde und die die Union einseitig abschließen will. Die 
Kommission ist deshalb erneut versucht, die Binnenmarktgrundsätze weiter 
durchzusetzen, ohne eindeutige universelle Grundsätze beschrieben zu haben. Dass 
dies ausgerechnet im Gesundheitssektor geschieht, zeigt einmal mehr die fehlende 
Sensibilität der Kommission. 

 
7. Die Richtlinie wird die Rechte von Krankenkassen  einschränken, 

Gesundheitsdienstleistungen so zu planen, dass sie auf dem Grundsatz 
medizinischer Erfordernisse erbracht werden.   

Die Vorschläge der EU-Kommission würden es PatientInnen ermöglichen, für 
Operationen in andere Mitgliedstaaten zu reisen, die Bezahlung müsste dort direkt 
erfolgen. Die Krankenkasse würde die Kosten für jede Operation bis zu einem 
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vereinbarten Anteil rückerstatten. Auf diese Weise würde eindeutig eine Zwei-Klassen-
Medizin entstehen mit dem Vorteil, dass diejenigen mit den finanziellen Mitteln für eine 
Auslandsoperation und eine Auslandsreise dort die Möglichkeit haben, die Operation 
möglichst schnell abzuwickeln (Fast Track). Die Folge wäre ebenfalls, dass die 
Krankenkassen einen Berg von Papieren zu bearbeiten hätten und der bürokratische 
Aufwand extrem hoch wäre.  
 

8. Einschränkung des Leistungsumfangs wäre die Folg e  
Wenn eine Krankenkasse nicht die Möglichkeit hat, nach dem Universalitätsprinzip 
Leistungen entsprechend der medizinischen Bedarfslage zu planen, wird sie aus 
gesetzlichen Gründen und aus Kostengründen gezwungen sein, ihr Leistungsangebot 
drastisch zu reduzieren. Daraus entsteht ein Vakuum, das von privaten Anbietern gefüllt 
wird und das die Entstehung einer Zwei-Klassen-Medizin weiter forciert. 

 
9. Die Europäischen Sozialisten (und andere) haben den Textentwurf verurteilt.   
 
10. Siehe Text in der Anlage oder auf unserer Website unter: http://www.epsu.org/a/3411  
 

-Ende- 
 

Weitere Informationen bei: 
 

Tamara Goosens  +32 2 250 10 80 
Brian Synnott  +32 474 98 96 75, bsynnott@epsu.org 

 
 

„Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlich en 
Dienst  und der größte Verband im EGB. 8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen 

Dienst aus mehr als 200 Gewerkschaften zählen zu seinen Mitgliedern. Der EGÖD 
organisiert ArbeitnehmerInnen in den Sektoren Energie, Wasser, Entsorgung, 
Gesundheits- und Sozialdienste sowie Kommunalverwaltung und staatliche 

Verwaltung.“ 
 

http://www.epsu.org/a/3411

